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§ 68 UG Erlöschen der Zulassung zu
ordentlichen Studien

 UG - Universitätsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Die Zulassung zu einem Studium erlischt, wenn die oder der Studierende

1. 1.sich vom Studium abmeldet oder

2. 2.die Meldung der Fortsetzung des Studiums unterlässt oder

3. 2a.die Mindeststudienleistung gemäß § 59a nicht erbringt oder

4. 3.bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen Prüfung auch bei der letzten zulässigen

Wiederholung negativ beurteilt wurde und diese Prüfung nicht gemäß § 79 Abs. 1 aufgehoben worden ist,

wobei sich die Zahl der zulässigen Wiederholungen nach den Prüfungsantritten an der jeweiligen Universität

und bei gemeinsam eingerichteten Studien nach den Prüfungsantritten an den beteiligten

Bildungseinrichtungen in allen Studien bemisst oder

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch Art. 1 Z 107, BGBl. I Nr. 93/2021)

1. 5.im Falle der befristeten Zulassung das Teilstudium im Befristungsausmaß absolviert hat oder

2. 6.das Studium durch die positive Beurteilung bei der letzten vorgeschriebenen Prüfung abgeschlossen hat

oder

3. 7.bei einem Lehramtsstudium in den im Curriculum gekennzeichneten Praktika im Rahmen der

pädagogisch-praktischen Studien bei der letzten zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde und ein

allfälliger Antrag gemäß § 77 Abs. 4 zurück- oder abgewiesen wurde, wobei ein Verweis von der Praxisschule

einer negativen Beurteilung gleichzuhalten ist, oder

4. 8.aufgrund einer Handlung oder von Handlungen, die eine dauerhafte oder schwer wiegende Gefährdung

anderer Universitätsangehöriger oder Dritter im Rahmen des Studiums darstellt oder darstellen, vom

Rektorat durch Bescheid vom Studium ausgeschlossen wird, wobei Näheres in der Satzung zu regeln ist.

2. (2)An den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 kann in der Satzung vorgesehen werden, dass die Zulassung

zum Studium erlischt, wenn mehr als drei Semester während der gesamten Studiendauer das jeweilige

Lehrangebot aus dem zentralen künstlerischen Fach nicht besucht wird.

3. (3)Das Erlöschen der Zulassung in den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 7 sowie Abs. 2 ist der oder dem betroffenen

Studierenden schriftlich mitzuteilen. Das Rektorat hat auf Antrag der oder des Studierenden einen

Feststellungsbescheid zu erlassen.
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